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1 Einleitung 

 

In faktisch allen über den Einzelhandel, dem Großhandel oder auch dem industriellem 

Handel verkauften Produkten sind Chemikalien enthalten. 

 

Das Fehlen eines zuverlässigen integrierten Regelsystems für den Umgang mit 

Chemikalien hat zu einer zunehmenden Verunsicherung der Verbraucher und auch 

der industriellen Ein- und Verkäufer geführt. 

 

Unzählige europäische Arbeitnehmer sind tagtäglich den Wirkungen von Chemikalien 

ausgesetzt, nicht nur in der Chemikalien herstellenden Industrie selbst, sondern auch 

bei den nachgeschalteten Anwendern, wie beispielsweise in Schmelzbetrieben, in der 

Holzverarbeitung, Automobil – oder Textilindustrie, in der Landwirtschaft, im Umwelt- 

und Gesundheitssektor, im Computerbereich usw. 

 

Die Exposition gegenüber gefährlichen Produkten ist eine Ursache für viele 

Berufskrankheiten (Krebs, Atemwegserkrankungen und Hautallergien, Störungen des 

Nervensystems usw.) und Todesfälle. Millionen europäischer Arbeitnehmer sind in 

ihren Berufen krebserzeugenden Stoffen in Konzentrationen ausgesetzt, die 

gesundheitliche Auswirkungen haben können. Nach Angaben der Deutschen 

Krebsgesellschaft e.V.1994 starben in Deutschland etwa 1.100 Personen an einem 

als Berufskrankheit anerkannten Krebsleiden. Je nach Schätzung sind aber zwei bis 

fünf Prozent aller Krebstodesfälle beruflich bedingt, also etwa 4.000 bis 10.000. Das 

lässt auf eine recht hohe Dunkelziffer schließen. Die durch Chemikalien 

hervorgerufenen Gefährdungen sind eine der wesentlichsten Ursachen der 

berufsbedingten Sterbefälle in den heutigen Industrieländern. 

 

Die Einführung von Umweltmanagementsystemen, auch EMS (Environmental 

Management Systems) genannt, ist inzwischen ein zentraler Bestandteil der 

Umweltschutzstrategie der Unternehmen. Diverse Unternehmen lassen sich über das 

EMS hinaus gemäß dem Standard ISO 14001 zertifizieren. Ein 

Umweltmanagementsystem umfasst eine strukturierte und wirkungsvolle 

Verfahrensweise bei der Organisation, einer umweltgerechten Produktion sowie bei 

Umweltkatastrophen. Dies führt zu besseren Arbeitsbedingungen, optimierten 

Umweltstandards und Kosteneinsparungen. 

 

Die EU-Kommission hat im Oktober 2003 einen Entwurf zur Neuordnung der 

Chemikalienpolitik vorgestellt. 
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Die Verordnung mit dem Kürzel REACH soll das Anmelden (Registrieren), Bewerten 

(Evaluieren) und Zulassen (Autorisieren) von Chemikalien regeln. 

 

REACH soll die bestehende Gesetzgebung für den Schutz der in den verschiedensten 

Bereichen gefährlichen Stoffen ausgesetzten Arbeitnehmer erheblich verbessern, 

indem: 

 

• fehlende Informationen zu den Eigenschaften dieser Stoffe zur Verfügung 

gestellt  werden; 

• Daten zur Sicherheit der Chemikalien öffentlich verfügbar gemacht werden; 

•  Eine effiziente Weiterleitung der Informationen an die nachgeschalteten 

Anwender und deren Beschäftigte in dem Bestreben durchgesetzt wird, den 

Risiken von Berufskrankheiten entgegenzutreten; 

•  zum Austausch der schädlichsten Substanzen durch weniger gefährliche 

Stoffe über restriktive Maßnahmen und Zulassungsverfahren mit Blick auf die 

Minimierung der Risiken ermuntert wird. 

 

 

Seit dem 1.06.2007 ist REACH Gesetz.  

Die neue Chemikalienverordnung REACH umfasst etwa 6.000 Seiten einschließlich 

der technischen Umsetzungsanweisungen (RIP = REACH Implementation Projects). 

Nach vielen Versuchen, nationale Chemikaliengesetze aufeinander abzustimmen tritt 

nun ein einheitliches EU-Chemikaliengesetz in Kraft. Die bisher ca. 40 

Chemikaliengesetze werden dann durch ein Rahmengesetz mit der Bezeichnung 

REACH ersetzt. Das ursprüngliche Ziel bestand darin, eine umfassende Kontrolle zu 

gewährleisten und sicherzustellen, dass gefährliche Substanzen in breiter Front durch 

harmlosere Alternativen ersetzt werden. REACH soll es den Unternehmen unter 

anderem leichter machen, Informationen von Chemikalienlieferanten zu erhalten. 

Außerdem sollte dies das Risiko reduzieren, zukünftig Kosten für eventuelle 

Dekontaminierungen und Kompensationszahlungen übernehmen zu müssen. REACH 

soll  darauf abzielen, die gegenwärtigen Wissenslücken zu schließen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu fördern, Tiere durch 

Verminderung von Tierversuchen zu schützen und einen offenen Zugang aller 

wichtigen Informationen für alle Nutzer von Chemikalien zu ermöglichen. Es soll der 

Industrie untersagt werden, Chemikalien in Produkten zu verwenden, deren 

Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt unbekannt sind. 

 

Die eigentliche Grundlage der Risikobewertung bei REACH besteht darin, dass man 

demnächst weiß, welche Chemikalien in einem Einsatzstoff und dann auch in einem 


